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Leitbild

-r. Die Direktion für Entvvick-

lung und Zusammenarbeit
(DEZA) hat ein neues Korn-
munikationsinstrument. Denn ;

während der letzten zehn Jahre
hat sich das Umfeld der Ent-

Wicklungszusammenarbeit be-

trächtlich geändert. Um ihre
Identität in dieser sich stetig
wandelnden Welt auszu-
drücken, hat sich die DEZA ein

neues Leitbild gegeben. Ein
modernes Kommunikationsin-
strument, das ihre Visionen,
ihre Mission und ihre Werte

widerspiegelt. Das Leitbild
dient als Rahmen für die

Gesamtstrategie, welche die
DEZA zur Zeit für das nächste
Jahrzehnt ausarbeitet. «Wie in

jedem Unternehmen gibt es eine

Logik, der eine bestimmte Phi-

losophie zugrunde liegt», prä-
zisiert Direktor Walter Fust, «es

gibt die Ziele und einen Weg,
um diese zu erreichen - und
schliesslich gibt es die Mittel.»
«Ein Leitbild muss einen gewis-
sen Grad an Abstraktion auf- I

weisen und darf weder mit
einem Handbuch noch mit
einem Projektinventar ver-
wechselt werden», so Fust

gegenüber «Newsletter». Das

Dokument richtet sich vor allem
an die Mitarbeiterinnen und |

Mitarbeiter der DEZA, an ihre j

Partner in der Schweiz und im
Ausland sowie an interessierte
Kreise. Es soll einfach, klar und

präzis und damit für alle ver-
ständlich sein. Die DEZA stellt
in diesem Dokument ihre Iden-
tität dar, sie hat sich damit aber
auch ein modernes Kommuni-
kationsinstrument geschaffen.

Walter Fust weiter: «Die DEZA
stützt ihre Tätigkeiten auf ein
Gesetz und einen Bundesbe-
schluss ab. Sie orientiert sich j

an den Zielen des Berichts über
die Aussenpolitik der Schwei-
zer in den 90-er Jahren und folgt j

dem Bericht des Bundesrates
über die Nord-Süd-Beziehun- I

gen. Als Institution muss die
DEZA nach innen wie nach aus-

sen kommunizieren können,
von welchen Werten sie sich j

leiten lässt.»

Kommunikation

Pilotversuch «Zeitsoldat »
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Am 22. April richtete Divisional'
Paul Zollinger, Unterstabschef
Lehrpersonal HEER, einen Brief
an das Milizkader. Darin liess er
durchblicken, dass in der Armee
XXI mit grosser Wahrschein-
lichkeit neben Berufssoldaten (Of
und Uof) mit unbefristeter An-
Stellungsdauer auch Zeitsoldaten

(Of, Uof, Sdt) mit befristeter
Anstellungsdauer eingesetzt wer-
den. «Um erste Erfahrungen zu
sammeln und um den prekären
Mangel an Milizkadern in den
Schulen zu mildern, werden im
Sinne eines Pilotversuches ab 1.

Juni 1999 Zeitsoldaten (Of und

Uot) eingesetzt», schreibt Divi-
sionär Zollinger. Dabei können

vorläufig folgende Stellen besetzt
werden: BAKT: 30, BAUT: 20,
BALOG: 20, BAALW 20.

Der Jahrcslohn

Der Jahreslohn (brutto) plus
Unterkunft und Verpflegung
beträgt bei einem Einsatz als Kp
Kelt. Qm und Az 58500 Franken.

Zugführern werden 55 900 Fran-
ken ausbezahlt; Feldweibeln und
Fourieren 52 000 und Grfhr/
Kii C 45 500 Franken.

Die Anstellung mit einem öffent-
lichrechtlichen Arbeitsvertrag ist
ab kommendem 1. Juni für die
Dauer der Sommerschulen 1999

vorgesehen. In gegenseitigem
Einverständnis ist eine Verlänge-
rung bis längstens Ende 2000
möglich. Insbesondere für die
Funktionen Qm, Az, Four und

Kii C sind auch kürzere Ver-
tragsdauern möglich.

Die Rahmenbedingungen
Die genauen Vertragsbestim-
mungen stehen zur Verfügung.

t. Lohn/Ferien

1.1. Der Arbeitnehmer hat An-
sprach auf einen JaArev/o/i«
gemäss vorstehenden Angaben
inklusive 13. Monatsbesol-
dung.
Abzüge: AHV/IV ËO/ALV,
Pensionskasse des Bundes.
Überdies hat er Anspruch auf
Verpflegung und Unterkunft
bei der Truppe (Naturallohn)
sowie Gratisfahrten für das Ein-
rücken, die Entlassung und
Urlaubsreisen.

1.2. Der Arbeitnehmer hat nach den

Bestimmungen der Angesteil-
tenordnung Anspruch auf
Familien- und Kinderzulage
sowie auf den Ortszuschlag.
Diese Zulagen werden ent-
sprechend der ge-sr/wtew £/>/-
.va/zzZ/zzuT anteilmässig ausge-
richtet.

1.3. Der FVr« »«/iv/vm-/; wird
ausgehend von einem jährti-
ehen Ferienanspruch von 4

Wochen anteilmässig ge-
währt.
Bei Verträgen von einer Dan-
er bis 3 Monate wird der Feri-
enanspruch bar abgegolten.

1.4. Der Lohn wird wonn/Ac/t aus-
bezahlt.

2. Arbeitszeit

2.1. Dauer und Schichtung der
Arbeitszeit richtet sich nach
den Bedürfnissen des Dienstes.

2.2. Der Arbeitnehmer hat keinen
Anspruch auf Entschädigung
für geleistete Überzeit.

«Konkret suchen wir Kp Kdt, Qm, Az, Zfhr, Fw, Four, Grfhr
und Kü C die bereit sind, erneut eine Milizfunktion unter

den Rahmenbedingungen des praktischen Dienstes wahrzu-
nehmen - diesmal aber als befristet angestellter Zeitsoldat

mit angemessenem Salär.»

Div Paul Zollinger

«Wir suchen Milizkader, die
ihren praktischen Dienst
geleistet haben und die

bereit sind ihre Führungs-
und Ausbildungserfahrung
in militärischen Schulen

und Kursen zu vertiefen.»

Div Paul Zollinger

2.3. Es besteht kein Anspruch auf

Kompensation für geleistete
Nacht- oder Sonntagsarbeit.

3. Militärversicherung

Der Arbeitnehmer ist während

der gesamten Dauer seines Ein-

satzes nach den Bestimmungen
des Bundesgesetzes über die

Militärversicherung (SR 833.1

gegen Krankheit und Unfall

(Grundversicherung/allgemei-
ne Abteilung) versichert.

4. Militärstrafrecht

4.1. Der Arbeitnehmer untersteht
während der gesamten Dauer
seines Einsatzes dem Militär-
straft echt und der Militärge-
i ichtsba rkeit.

4.2. Die Anwendung der Bestini-

mungen der Angestelltenord-

iiung über die Disziplinarmass-
nahmen (Artikel 32 42) is'

ausdrücklich ausgeschlossen.

5. Dauer des

Vertragsverhältnisses

5.1. Der Vertrag ist für die Dauer
des Einsatzes /v/n'.v/w und

endet danach automatisch.

5.2. Liegt ein wichtiger Grund in'

Sinne von Artikel 77 der Ange-
stelltenordnung vor, kann das

Arbeitsverhältnis jederzeit
fristlos aufgelöst werden.

6. Verschiedene
Vertragsbestimmungen

6.1. Der Arbeitnehmer leistet seinen

Einsatz, in Uniform. Der Dienst
in Uniform gilt jedoch nicht

als ordentlicher Militärdienst
und wird auch nicht im Dienst-
büclilein eingetragen.

6.2. Der Arbeitnehmer hat An-

sprueh auf Unterkunft und Ver-

pflegiing. Die Art der Unter-
kunft und der Verpflegung rieh-

tot sich nach den dienstlichen
Bedürfnissen und Möglichkei-
teil.

Der Arbeitnehmer teilt Unter-
kunft und Verpflegung mit der

Truppe. An Standorten oder auf

Waffenplätzen, wo die Pen-

sionsverpflegung gilt, erfolgt
die Abrechnung durch den

zuständigen Rechnungsführer-
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Eidgenössische Militärbibliothek und
Historischer Dienst
Kriegstüchtigkeit set/t eine
Megsgeniigende Ausbildung
voraus. Um eine solehe zu
gewährleisten, muss eine Armee
ohne eigene Kriegserfahrung
von ausländischen Beispielen
lernen. Diese Erkenntnis führte
"164 zur Gründung der Eid-
genössischcn Militärbibliothek.

Treibende Kraft war General Guil-
"renne Henri Dufour (17X7 bis
"*75), seit 1X47 Oberbefehlsha-
'rer der Schweizer Armee und
^gleich ihr Reorganisator. Mit
grösstmöglicher Schonung der
gegnerischen Seite hat er im Son-
derbundskrieg den fortbestand der
ungeteilten Eidgenossenschaft
erhalten. Dufour ist auch der
Schöpfer der topographischen
"orte der Schweiz und Mitbe-
gründet' des Roten Kreuzes.

"licht nur Kriegstheorie, sondern
vor allem Kriegsgeschichte, also
r'ic Schilderung tatsächlicher
'old/iigc, vermittelt dem Berufs-
und dem Milizkader eins notwen-
üige Wissen. Kriegs- und Militär-
beschichte sind denn auch die
wichtigsten Sammelgebiete der
Militärbibliothek geblieben. Nur
Wer sieh mit den extremen Anfor-
Gerungen des Krieges an den Sol-
v'nten auseinander gesetzt hat, nur
Wer sich der eigenen Grenzen
"evvusst ist, hat eine Chance, im
Kampf zu bestehen. Die Kenntnis
des Vergangenen muss aber
ergänzt werden durch das Wissen
um die Tendenzen in der Gegen-
Wart und in der Zukunft.

So verschieden Ausbildung und

Führung in den verschiedenen

Armeen auf Grund der jeweiligen
Tradition und der vorhandenen

Mittel sind, so gross ist auch der

gemeinsame Nenner im Grund-
sätzlichen und Wesentlichen. Die-

ses Allgemeingültige dem Armee-

kader zugänglich zu machen, ist

eine Hauptaufgabe der Militärbi-
bliothek.

Neben rund 200 000 Bibliotheks-
bänden besitzt die Militärbiblio-
thek wertvolle Bilder, Aquarelle,
Uniformen, Autographen und ein-

zigartige Karten. Einige dieser

Kulturgüter sind permanent in

Vitrinen ausgestellt.

Über das Sammeln von Doku-

menten hinaus betreibt die Militär-
bibliothek aber auch selber

militärhistorische Forschung und

veröffentlicht entsprechende Stu-

dien. Sie arbeitet mit den Uni-
versitüten zusammen und stellt
Materialien für die Geschichte der

Schweizer Armee bereit. Die

Militärbibliothek steht Offizieren
und Unteroffizieren sowie Dienst-
stellen des Bundes und der Kan-

tone offen. Dank einer grossziigi-

gen Praxis kann aber auch eine

weitere Öffentlichtkeit die Diens-

te der Militärbibliothek in

Anspruch nehmen.

Sie erreichen die Ausleihe im

Bundeshaus, 3003 Bern, über

Telefon 031 324 50 99 oder per
Fax unter 031 324 50 93 und den

Forschungsdienst über Telefon
031 324 50 95.

Armeefilmdienst

Versorgungsgüter-Lagerung

Logistik D 51
Jahr: 1994/CH
Anzahl: 55 Dias
Version: d

Z/e/pitW/tem: Versorgungsfunktionäre verschiedener Stufen, Bau-
chefs aller Stufen.

Z/W; Vermitteln von Ideen, wie man mit improvisierten Mitteln
Versorgungsgüter einlagern kann.

/n/w/C Die Diaserie informiert über die verschiedenen Möglich-
keiten der behelfsmässigen Lagerung von Versorgungsgütern und
das dazu nötige Material: Feldstapel iiberflur, Anhängerdepot,
Dolendepot, Röhrendepot, Fassdepot, Palettendepot, Fasspaletten-
depot.

Kombinierte unterirdische Versorgungsanlage
Logistik KTB 189
Jahr: 1990/CH
Dauer: 9 Minuten
Versionen: d, f, i, e

Zj'e//w/>/(lt(w: Absolventen von Versorgungs- und Materialtrup-
pen-Schulen mit vorgesehener Einteilung Basis. Offiziere der glei-
chen Truppen, Technische Schule Versorgung, Munitions- und
Materialtruppen.
Z/e/.- Die Zuschauer sollen Umfang und Bedeutung einer kombi-
nierten unterirdischen Versorgungsanlage kennen lernen,

/«/w/f Die auf Video überspielte Tonbildschau verschafft einen
Einblick in die Kriegswerkstätten und die Vielfalt der gelagerten
Versorgungsgüter. Sie zeigt an Beispielen den Versorgungsablauf
und die Bewirtschaftung der Lagerbestände.

Das Netz der Helfer

Logistik VP 353
Jahr: 1995/CH
Dauer: 25 Minuten
Versionen: d, f, i, e

ZiW/wM/atm; Der Film richtet sich grundsätzlich an Kader der
Armee und von zivilen Organisationen.

Z/e/; Durch diesen Videofilm soll verständlich gemacht werden,
dass der Begriff der Logistik die drei Teile «Versorgung», «Ter-
ritoriale Aufgaben» sowie das «Verkehrs- und Transportwesen»
umfasst.

NAHRUNGSMITTELFABRIK

BOUILLON-GEWÜRZE
SAUCEN
BÄCKEREI-HALBFABRIKATE
Preiswert + gut

MIMOSA-Nahrungsmittelfabrik
A. Müller-Sager + Co.
Industriestrasse
Postfach 151

6215 Beromünster
Tel. 041/930 37 12

Fax 041/930 37 29

Der
wettersicherste
Ausflug!
Informativ und
beeindruckend!

Auskunft: 071-733 40 31

j|£'
FESTUNGSMUSCUM

HELDSBERG

Die Festung ist von
April bis Ende Oktober
jeden Samstag ab
13,00 Uhr geöffnet.
Gruppenführungen für
Firmen, Vereine, Fami-
lienfeste nach Anmel-
dung auch werktags.
Speisen und Getränke
in der Heldsbergstube.

FestungsRiuseum
Heldsberg
9430 St.Margrethen
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